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Tarifpolitischer Jahresbericht 2014: 
zwischen Mindestlohn und Tarifeinheit

Zwei politische Themen dominierten das Tarifjahr 2014: die Einführung des allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohns und die geplante gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit. Sie  
beeinflussten auch die praktische Tarifpolitik, etwa in den Niedriglohnbranchen und bei 
der Deutschen Bahn AG. Ansonsten setzte die Tarifrunde 2014 die positive Entwicklung 
des Vorjahres fort. In vielen Branchen und Tarifbereichen wurden Tariferhöhungen von 
über 3 % durchgesetzt. Die jahresbezogene Tarifsteigerung führte wegen der sehr niedrigen 
Inflationsrate zu einem realen Anstieg der Tarifentgelte um gut 2 %. Die aktuelle Tarif-
runde 2015 steht unter leicht verbesserten wirtschaftlichen Vorzeichen.

REINHARD BISPINCK, WSI-TARIFARCHIV

1. Das Tarifjahr im Überblick

1.1 Rahmenbedingungen

Das politische Umfeld der Tarifrunde wurde maßgeblich durch 

die Große Koalition geprägt, die im Dezember 2013 ihre Arbeit 

aufgenommen hatte. Im Koalitionsvertrag wurden unter der 

Überschrift „Modernes Arbeitsrecht“ einige Reformvorhaben 

angekündigt, die auch tarifpolitisch relevant sind. Dazu gehö-

ren die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, die ge-

setzliche Festschreibung des Grundsatzes der Tarifeinheit, die 

Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarif-

verträgen, die Öffnung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

für alle Branchen sowie Regelungen im Bereich von Leiharbeit 

und Werkverträgen. Die im Mindestlohngesetz vorgesehene 

zweijährige Übergangsfrist führte zu einer Reihe von Tarif-

verträgen im Niedriglohnbereich, die schrittweise das Niveau 

des Mindestlohns von 8,50 €/Std. erreichen werden. Das ge-

plante Tarifeinheitsgesetz beeinflusste den Tarifkonflikt bei 

der Deutschen Bahn AG, wo die Eisenbahn- und Verkehrsge-

werkschaft (EVG) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomo-

tivführer (GDL) über neue Tarifverträge verhandelten. Wäh-

rend das Mindestlohngesetz – bei aller Kritik im Einzelnen 

– weithin als großer sozialpolitischer Fortschritt gewertet wur-

de, löste der Entwurf des Tarifeinheitsgesetzes eine sehr leb-

hafte politische und juristische Diskussion aus, die quer durch 

alle politischen Lager verlief (siehe Abschnitt 3.1).

Überraschend entwickelte sich im Sommer 2014 eine 

lohnpolitische Debatte, die von Äußerungen des Chefvolks-

wirts der Bundesbank, Jens Ulbrich, im SPIEGEL angesto-

ßen wurde (Spiegel 30/2014). Er hatte die Lohnentwicklung 

vor dem Hintergrund der guten konjunkturellen Lage, der 

niedrigen Arbeitslosigkeit und der günstigen Perspektiven 

als „durchaus moderat“ charakterisiert und sich für ein 

Ausschöpfen des Verteilungsspielraums aus Zielinflations-

rate der Europäischen Zentralbank (EZB) und Produktivi-

tätsentwicklung stark gemacht. Hintergrund war die zuneh-

mende Sorge um eine deflationäre Entwicklung in Europa, 

der durch eine entsprechende Lohnentwicklung entgegen-

gewirkt werden sollte. Ähnlich äußerten sich der EZB-Chef-

volkswirt Peter Praet und Vertreter anderer Institutionen.

Die ökonomischen Rahmenbedingungen der Tarifrun-

de 2014 waren erkennbar besser als die des vergangenen 

Jahres, denn die konjunkturelle Situation hatte bereits 2013 

einen relativ günstigen Verlauf genommen. Das Bruttoin-

landsprodukt (BIP) war seit dem 2. Quartal 2013 durchweg 

gestiegen, allerdings blieben die Raten kalender- und sai-

sonbereinigt noch auf bescheidenem Niveau. Im 1. Quartal 

2014 hellte sich der Konjunkturhorizont zunächst weiter 

auf, die Wirtschaftsforschungsinstitute hoben ihre Progno-

sen schrittweise an. Dies schlug sich auch auf dem Arbeits-

markt nieder. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg 2013 um 

gut 230.000 (+0,6 %) auf 41,84 Mio. an, bei den sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten fiel der Anstieg mit +1,2 % 

auf 29,27 Mio. höher aus. Allerdings stieg die Zahl der 
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registrierten Arbeitslosen noch an, was nach Angaben der 

Bundesagentur für Arbeit vor allem damit zusammenhing, 

dass die Entlastungswirkung der arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen geringer ausfiel (BA 2014, S. 42). 

Die Lohn- und Gehaltsforderungen der Gewerkschaften 

(Übersicht 1) bewegten sich in der Tarifrunde 2014 in etwa 

auf dem Niveau des Vorjahres. Für den privatwirtschaftli-

chen Bereich war die Forderung der IG BCE von 5,5 % für 

die chemische Industrie eine wichtige Orientierungsgröße. 

Allerdings gab es davon auch deutliche Abweichungen. Im 

Bauhauptgewerbe belief sich das tarifpolitische Forderungs-

volumen der IG BAU auf insgesamt 7,0 %, es beinhaltete 

neben einer Lohnerhöhung auch weitere Forderungen, etwa 

zur Fahrtkostenerstattung, zur Rentenbeihilfe u. a. m., und 

markierte damit das obere Ende des Spektrums. Deutlich 

niedriger fiel die Tarifforderung mit 4,5 % in der Holz und 

Kunststoff verarbeitenden Industrie aus.

In dieser Tarifrunde spielten auch Forderungen mit ei-

ner ausgeprägten „sozialen Komponente“ eine wichtige 

Rolle. Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Bund 

und Gemeinden) forderte ver.di z. B. eine Erhöhung der 

Entgelte um 100 € und eine zusätzliche Anhebung von 3,5 %. 

Neben den reinen Entgeltforderungen wurden in einigen 

Tarifbereichen auch qualitative Tarifforderungen aufgestellt: 

Sie bezogen sich u. a. auf die Übernahme der Ausgebildeten, 

die Weiterentwicklung von Demografie-Tarifverträgen, die 

Fortschreibung von Altersteilzeitregelungen und die be-

triebliche Altersversorgung. In der Stahlindustrie forderte 

die Gewerkschaft Regelungen zur fairen Gestaltung von 

Werkverträgen.

Wegen der lang laufenden Abschlüsse aus den Vorjahren 

gab es in einigen Branchen in diesem Jahr keine Lohnrun-

de. Das galt beispielsweise für die Metall- und Elektroin-

dustrie, den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhan-

del und den öffentlichen Dienst (Länder).

1.2 Abschlüsse

Die Tarifparteien für die chemische Industrie setzten mit ih-

rem Abschluss vom 05.02. eine erste zentrale Orientierungs-

größe. Er sieht eine Anhebung der Entgelte nach einem Null-

monat um 3,7 % vor, die Gesamtlaufzeit beträgt 14 Monate.

Der zweite wichtige Abschluss des Tarifjahres erfolgte 

im öffentlichen Dienst (Bund und Gemeinden) in der dritten 

Verhandlungsrunde am 01.04. nach zwei bundesweiten 

Warnstreikwellen. Er sieht eine Tariferhöhung von 3,0 %, 

mindestens 90 € monatlich ab März 2014 vor, gefolgt von 

einer Stufenerhöhung um 2,4 % ab März 2015 bei einer 

Laufzeit von 24 Monaten bis Februar 2016.

Besonders konfliktreich gestaltete sich die Tarifrunde 

für die Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen, 

die am 24.04. mit folgendem Ergebnis abgeschlossen wurde: 

Nach neun Nullmonaten steigen die Gehälter um 2,5 % ab 

Mai 2014 sowie um weitere 1,5 % ab April 2015 bei einer 

Laufzeit von 29 Monaten bis Dezember 2015. Außerdem 

wurde ein neuer Manteltarifvertrag mit einer Laufzeit von 

fünf Jahren bis Dezember 2018 abgeschlossen, der u. a. den 

schrittweisen Abbau von Urlaubsgeld und Jahresleistung 

von 1,75 auf 1,5 Monatsgehälter sowie eine Begrenzung des 

Urlaubsanspruches auf 30 Tage für Neueingestellte vorsieht 

(vgl. Übersicht 1 sowie zu den einzelnen Tarifrunden im 

Detail Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2014).

Einen besonderen Raum nahm 2014 der Tarifkonflikt bei 

der Deutschen Bahn AG ein: Im Sommer endeten nicht nur 

die Entgelttarifverträge, sondern auch der Grund lagen-

tarifvertrag, der seit der Tarifrunde 2007/2008 die tarifliche 

Zuständigkeit von EVG und GDL für die verschiedenen 

Beschäftigtengruppen regelte (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 

2008). Der Konflikt um die Zuständigkeit brach erneut auf. 

Dabei spielte die von der Bundesregierung geplante gesetzli-

che Regelung zur Tarifeinheit eine zentrale Rolle. Die GDL 

stellte tarifliche Lohn- und Arbeitszeitforderungen für die 

Lokomotivführer und neu auch für das sonstige Zugpersonal 

(Zugbegleiter, Bordgastronomen, Lokomotivrangierführer 

u. a.), die EVG stellte daraufhin Tarifforderungen für alle 

Beschäftigten der Deutschen Bahn AG einschließlich der Lok-

führer, die in den vergangenen Jahren in den tariflichen Zu-

ständigkeitsbereich der GDL gehörten. Nach mehreren 

Verhandlungsrunden der DB AG mit beiden Gewerkschaften 

und fünf Streikwellen seitens der GDL wurde zunächst nur 

eine Zwischenlösung vereinbart: Die GDL akzeptierte eine 

Einmalzahlung von 510 € für das Jahr 2014 für die Beschäf-

tigten in allen von ihr genannten Beschäftigtengruppen. Die 

weiteren Verhandlungen wurden auf 2015 vertagt.

Jenseits der regulären Lohn- und Gehaltsrunde wurden 

in einigen Branchen auch tarifliche Mindestlöhne ausge-

handelt. Dabei wirkte sich die absehbare Einführung eines 

allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes sehr verhand-

lungsfördernd aus: Im Januar 2014 einigten sich die Tarif-

parteien in der Fleischindustrie und im Juli in der Land- und 

Forstwirtschaft, Gartenbau auf die Einführung und stufen-

weise Anhebung branchenbezogener Mindestlöhne. Im 

Taxigewerbe sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe schei-

terten dagegen entsprechende Verhandlungen.

2.  Tarifentwicklung –  
Daten zur Tarifstatistik

Die DGB-Gewerkschaften schlossen 2014 in ganz Deutsch-

land Lohn- und Gehaltstarifverträge für rund 7,6 Mio. Be-

schäftigte ab, davon für rund 6,5 Mio. in den alten und 

1,0 Mio. in den neuen Bundesländern. Das entspricht knapp 

38 % der von Tarifverträgen erfassten Beschäftigten. Für 

weitere 11,5 Mio. Beschäftigte traten Stufenerhöhungen in 

Kraft, die bereits 2013 oder früher vereinbart worden waren. 

Bei rund 1,0 Mio. Beschäftigten liefen 2014 oder früher die 

Vergütungstarifverträge aus, aber es kam bis zum Jahresen-

de (noch) nicht zu Neuabschlüssen bzw. laufende Tarifver-

träge sehen für 2014 keine Tarifanhebung vor. 

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2015-2-125 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 22:24:18. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2015-2-125


WSI MITTEILUNGEN 2/2015

127

ÜBERSICHT 1

Tarifforderungen und -abschlüsse in der Tarifrunde 2014 

Abschluss Tarifbereich Forderung Lohn, Gehalt, Entgelt

2014 2015

05.02. Chemische Industrie 5,5 % 1 Nullmonat
3,7 % regional unterschiedlich  
ab 02/03/04/2014,  
LZ 14 Mon. bis 02/03/04/2015

11.02. Süßwarenindustrie Ost 6,0 % 1 Nullmonat 
3,0 % ab 03/2014

2,6 % ab 03/2015, 
LZ 23 Mon. bis 12/2015

14.02. Tarifgemeinschaft Energie  
(u. a. E.ON )

5,0 % 
(IG BCE)
5,8 % (ver.di)

2,4 % ab 02/2014 2,1 % ab 02/2015, 
LZ  24 Mon. bis 01/2016

12.03.
Maler- und Lackierer handwerk 
(o. Saarland)

50 € Pauschale für 5 Mon.
3,2 % ab 03/2014  
(Ost: zusätzl. Angleichungsschritte)

2,55 % ab 06/2015, 
LZ 31 Mon. bis 04/2016

25.03. Brauereien Bayern 3,0 % ab 03/2014 2,7 % ab 03/2015, 
LZ 24 Mon. bis 02/2016

01.04. Öffentlicher Dienst  
(Bund, Gemeinden)

100 € plus 3,5 % 3,0 %, mind. 90 € mtl. ab 03/2014 2,4 % ab 03/2015, 
LZ 24 Mon. bis 02/2016

09.04. Deutsche Telekom AG 5,5 %, untere  
Gruppen stärker

2 Nullmonate 
2,9 % ab 04/2014, Beschäftigte in  
den oberen Entgeltgruppen 2,5 %

2,1 % ab 02/2015, 
LZ 24 Mon. bis 01/2016

14.04. Druckindustrie 5,5 % 4 Nullmonate 
3,0 % ab 05/2014

1,0 % ab 04/2015, 
LZ 27 Mon. bis 03/2016

24.04. Tageszeitungen 
(RedakteurInnen)

5,5 % 9 Nullmonate
2,5 % ab 05/2014

1,5 % ab 04/2015, 
LZ 29 Mon. bis 12/2015

06.05. Bauhauptgewerbe 7,0 % 1 Nullmonat
3,1/3,8 % West/Ost ab 06/2014

2,6/3,3 % West/Ost 
ab 06/2015, 
LZ 24 Mon. bis 04/2016

19.05. Hotels und Gaststätten  
Saarland

125 € Pauschale für 5 Mon.
3,0 % ab 06/2014

2,5 % ab 01/2015, 
LZ 24 Mon. bis 12/2015

23.05. Holz und Kunststoff 
Westfalen-Lippe  
(Pilotabschluss)

4,5 % 160 € Pauschale für 4 Mon.
3,0 % ab 09/2014, 
LZ 20 Mon. bis 12/2015

03.06. Feinkeramische  
Industrie West

5,0 %
3,1 % regional unterschiedlich
ab 07/08/2014, 
LZ 13 Mon. bis 07/08/2015 

12.06.
Metallhandwerk (o. Elektro, Kfz, Klempner, 
Kälteanlagenbauer) Niedersachsen

5,5 % 1 Nullmonat
1,8 % ab 08/2014

2,0 % ab 03/2015,
1,8 % ab 01/2016, 
LZ 24 Mon. bis 06/2016

23.06. Privates Transport- u. 
Verkehrsgewerbe NRW

5,5 % 1 Nullmonat
2,0 % ab 07/2014

3,2 % ab 07/2015, 
LZ 27 Mon. bis 08/2016

30.06. Bankgewerbe 100 € plus 3,5 % 2 Nullmonate
2,4 % ab 07/2014

2,1 % ab 07/2015,
150 € Einmalzahlung, 
LZ 24 Mon. bis 04/2016

07.07. Kautschukindustrie 5,5 % 1 Nullmonat
3,3 % ab 08/2014

2,8 % ab 09/2015, 
LZ 23 Mon. bis 05/2016

08.07./
10.07.

Eisen- und Stahlindustrie  
Nordwestdeutschland/Ost

5,0 % 1 Nullmonat
2,3 % ab 07/2014

1,7 % ab 05/2015, 
LZ 17 Mon. bis 10/2015

30.10. Papier verarbeitende Industrie
5,5 % 3 Nullmonate

2,4 % ab 12/2014
2,6 % ab 11/2015,
LZ 26 Mon. bis 10/2016

13.11. Textil/Bekleidung West 5,0 % 2 Nullmonate 300 € Pauschale für 5 Mon.
60 € Sockel ab 06/2015
2,4 % ab 06/2016,  
LZ 27 Mon. bis 01/2017

LZ: Laufzeit; Mon.: Monate.

Quelle: WSI-Tarifarchiv, Stand: Dezember 2014.
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2.1 Abschlussrate

Die tarifliche Abschlussrate beläuft sich gesamtwirtschaftlich 

im Durchschnitt auf 5,1 % (2013: 5,9 %), in Westdeutschland 

beträgt die Rate 5,0 %, in Ostdeutschland 5,7 %. Die Ab-

schlussrate schließt alle, ggf. auch 2015 und später in Kraft 

tretenden tabellenwirksamen Erhöhungen ein. Nicht berück-

sichtigt werden Pauschal- und zusätzliche Einmalzahlungen, 

die sich nicht dauerhaft in den Tariftabellen niederschlagen. 

Diese Gesamtabschlussraten sind nur von begrenzter 

Aussagekraft, weil sie sich immer auf die gesamte, je nach 

Tarifbereich sehr unterschiedlich lange Laufzeit der Tarifab-

kommen beziehen. Berücksichtigt man lediglich die im Jahr 

2014 abgeschlossenen und auch in Kraft getretenen Tarifer-

höhungen, ergibt sich eine Abschlussrate von 3,3 % (West: 

3,3 %, Ost: 3,6 %). Differenziert man diese Größe nach Wirt-

schaftsbereichen, dann ergibt sich für 2014 eine Streuung 

zwischen 2,4 % im Bereich Energie- und Wasserversorgung, 

Bergbau sowie Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe und 

5,2 % im Handel. Zu berücksichtigen ist stets, dass die Erhö-

hungen zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahresverlauf wirk-

sam wurden und damit auch die Auswirkungen auf die Ta-

rifvergütungen des Jahres 2014 unterschiedlich waren.

Im Jahr 2014 spielten „Nullmonate” bei den Tarifabschlüs-

sen eine geringere Rolle als im Vorjahr. Für rund 4,5 Mio. (2013: 

11,4 Mio.), das entspricht rund 59 % (2013: 87 %) der von Neu-

abschlüssen begünstigten Beschäftigten, gab es Tarifabschlüs-

se mit verzögerter Anpassung der Lohn- und Gehaltserhöhun-

gen. Die Zahl der Verzögerungsmonate lag mit durchschnittlich 

2,3 knapp unter dem Vorjahr mit einem Wert von 2,4 Monaten. 

37 % der betroffenen Beschäftigten mussten ein oder zwei 

Monate auf die reguläre Tariferhöhung warten, weitere 11 % 

erhielten nach drei Monaten ihre erste Tarifsteigerung, für gut 

10 % dauerte es vier Monate und länger. Lediglich für 1,0 Mio. 

(13 %) der betroffenen Beschäftigten vereinbarten die Ge-

werkschaften als Ausgleich Pauschalzahlungen, die durch-

schnittlich 40 € (West: 41 €, Ost: 37 €) im Monat betrugen.

2.2 Laufzeiten

Der seit rund zehn Jahren zu beobachtende Trend zu fast 

zweijährigen Laufzeiten hat sich im vergangenen Jahr fort-

gesetzt. Die Laufzeit der Vergütungstarifverträge im Jahr 

2014 beträgt durchschnittlich 22,4 Monate (2013: 22,8 Mo-

nate). Für knapp 1,4 Mio. Beschäftigte (19 %) laufen die 

Abkommen zwischen zwölf und 18 Monaten. In den neuen 

Bundesländern laufen die neu abgeschlossenen Tarifverträ-

ge im Schnitt einen Monat länger als in den alten. 

2.3 Jahresbezogene Tarifsteigerung

Bei der Berechnung der auf das Kalenderjahr bezogenen 

Steigerung der tariflichen Grundlöhne und -gehälter werden 

im Unterschied zur tariflichen Abschlussrate die Auswir-

kungen aus der unterschiedlichen Lage und Laufzeit der 

Tarifabkommen berücksichtigt. Auch werden ggf. im Be-

richtsjahr wirksam werdende Abschlüsse aus den Vorjahren 

sowie zusätzliche Einmalzahlungen und Pauschalzahlungen 

als Ausgleich für Abschlussverzögerungen mit einbezogen. 

Die jahresbezogene Tarifsteigerung setzt die durchschnitt-

liche tarifliche Grundvergütung des gesamten Jahres 2014 

zum Vorjahr in Bezug und erfasst insgesamt 19,0 Mio. Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Diese jahresbezogene Steigerung der Tarifverdienste 

2014 gegenüber 2013 beträgt für ganz Deutschland 3,1 % 

(2013: 2,7 %). In Ostdeutschland liegt die kalenderjährliche 

Erhöhung mit 3,5 % deutlich höher als in Westdeutschland 

mit 3,0 %. Die Tarifsteigerung 2014, die sich für die länger 

laufenden Abschlüsse aus dem Vorjahr ergibt, liegt mit 3,2 % 

etwas höher als die Neuabschlüsse mit 3,0 %. In Tarifberei-

chen mit knapp 0,4 Mio. Beschäftigten liefen Vergütungs-

tarifverträge in 2013 und 2014 aus, ohne dass neue Ab-

schlüsse getätigt wurden. 

Am höchsten waren die jahresbezogenen Tarifsteigerun-

gen mit jeweils 3,5 % in den Bereichen Private Dienstleis-

tungen, Organisationen ohne Erwerbszweck sowie Gebiets-

körperschaften, Sozialversicherung, gefolgt vom Handel mit 

3,2 %. Das Investitionsgütergewerbe lag mit 3,1 % genau im 

gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Das Baugewerbe er-

reichte 3,0 %, das Grundstoff- und Produktionsgütergewer-

be 2,9 % und das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 

2,8 %. Es folgten die Bereiche Verkehr und Nachrichten-

übermittlung sowie Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 

mit 2,5 %, die Finanzdienstleistungen (Kreditinstitute, Ver-

sicherungsgewerbe) mit 2,4 %, das Verbrauchsgütergewer-

be mit 2,2 % und schließlich der Bereich Energie- und Was-

serversorgung, Bergbau mit 1,4 %. 

Die durchschnittliche jahresbezogene Tarifsteigerung 

2014 von 3,1 % liegt deutlich über dem Anstieg der Lebens-

haltungskosten von 0,9 %. Real stiegen die tariflichen 

Grundvergütungen im gesamtwirtschaftlichen Durch-

schnitt um 2,2 %. 

2.4 Effektivverdienstentwicklung

Die Effektivverdienste sind im vergangenen Jahr stärker 

gestiegen als im Vorjahr. Die Summe der Bruttolöhne und 

-gehälter wuchs 2014 um 3,9 %. Je Beschäftigten ergibt sich 

TABELLE 1

Laufzeit der Tarifverträge

Angaben in Monaten 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

West 20,4 21,8 25,2 21,6 22,2 22,2 24,3 23,6 22,6 17,9 22,4 22,2

Ost 21,0 22,0 28,4 24,7 21,9 23,4 23,2 28,3 23,9 19,1 24,7 23,2

Gesamt 20,5 21,8 25,7 22,1 22,2 22,4 24,1 24,3 22,8 18,0 22,8 22,4

Quelle: WSI-Tarifarchiv, Stand: 31.12.2014.
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auf Monatsbasis – nominal – ein Anstieg um 2,7 %, auf 

Stundenbasis um 2,0 %. Daraus ergibt sich, dass die Brut-

toverdienste 2014 erneut real (preisbereinigt) gestiegen sind, 

und zwar um 1,8 % auf Monatsbasis bzw. 1,1 % auf Stun-

denbasis. Damit ist ähnlich wie im Vorjahr für 2014 wieder 

eine leichte negative Lohndrift zu konstatieren. Auf Mo-

natsbasis gerechnet beläuft sie sich auf 0,4 %.

Der neutrale Verteilungsspielraum belief sich im ver-

gangenen Jahr auf  1,5 %. Darin sind der Anstieg der Ver-

braucherpreise (0,9 %) und der Arbeitsproduktivität je Be-

schäftigtem (0,6 %) enthalten. Berücksichtigt man dagegen 

die Stundenproduktivität (+0,1 %), ergibt sich ein Vertei-

lungsspielraum von 1,0 %. Damit lag im vergangenen Jahr 

die tarifliche wie effektive Lohnentwicklung erkennbar über 

dem neutralen Verteilungsspielraum. Legt man dagegen als 

Maßstab die Zielinflationsrate der EZB (2 %) und die Trend-

produktivität (1 – 1,5 %) zugrunde, erreicht die tarifliche 

Lohnentwicklung auch 2014 in etwa diese Marke.

2.5 Lohnangleichung Ost/West

Die tarifliche Lohnangleichung zwischen Ost- und West-

deutschland hat kaum Fortschritte gemacht. Für die tariflichen 

Grundvergütungen ergibt sich für den Stichtag 31.12.2014 

folgendes Bild: Auf Basis von rund 50 Tarifbereichen/-bran-

chen mit 1,9 Mio. erfassten Beschäftigten errechnet sich ein 

durchschnittliches Tarifniveau von 97,3 %. Gegenüber dem 

Vorjahr bleibt das Niveau demnach nahezu unverändert.

2.6 Ausbildungsvergütungen

Die Steigerung der tariflichen Ausbildungsvergütungen ist 

noch einmal kräftiger ausgefallen als die allgemeine Tarif-

steigerung und als im Vorjahr. Nach Berechnungen des Bun-

desinstituts für Berufsbildung (BBIB) ergibt sich ein Anstieg 

von 4,5 % (West: 4,6 %, Ost: 4,1 %) (BIBB 2015). Je nach 

Tarifbereich verbergen sich hinter diesen Durchschnittszah-

len große Unterschiede: Gemessen an der Ausbildungsver-

gütung im dritten  Ausbildungsjahr variiert die Steigerung 

in 25 ausgewählten Tarifbereichen zwischen 2,3 % und 10,0 %. 

In zwei Tarifbereichen (Steinkohlenbergbau Ruhr, Deutsche 

Post AG) sind die Ausbildungsvergütungen im vergangenen 

Jahr regional oder bundesweit nicht angehoben worden. 

3.  Mindestlöhne, Allgemein-
verbindlichkeit, Tarifeinheit

3. 1 Gesetzliche Regelungen

Das Tarifjahr 2014 wurde geprägt durch die Gesetzgebung 

zu einem allgemeinen branchenübergreifenden Mindest-

lohn, zur Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung 

von Tarifverträgen sowie zur gesetzlichen Regelung der Ta-

rifeinheit. Der Koalitionsvertrag vom November 2013 hat-

te bereits den inhaltlichen Rahmen abgesteckt. 

3.1.1 Tarifautonomiestärkungsgesetz

Im April 2014 beschloss das Bundeskabinett den Entwurf 

eines Tarifautonomiestärkungsgesetzes, das nach intensiver 

Diskussion1 und einigen Änderungen Anfang Juli 2014 im 

Bundestag in dritter Lesung beschlossen wurde und zum 

16.8.2014 in Kraft trat. Es enthält das Mindestlohngesetz 

(MiLoG) mit folgenden Kernregelungen:

–  allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 

8,50 € je Stunde ab Januar 2015. Abweichung durch all-

gemeinverbindliche Tarifverträge durch repräsentative 

Tarifparteien bis Ende 2016 möglich

–  ausgenommene Beschäftigtengruppen:2 Auszubildende, 

Jugendliche unter 18 Jahren, Langzeitarbeitslose in den 

ersten sechs Monaten, ehrenamtlich Tätige, bestimmte 

Praktikantinnen und Praktikanten (u. a. mit Pflichtprak-

tika, Orientierungspraktika von maximal drei Monaten, 

ausbildungs- oder studiumsbegleitende Praktika)

–  Sonderregelungen für Zeitungszusteller und Saison-

arbeiter

1 Vgl. zusammenfassend Bosch/Weinkopf (2014).

2 Zur Diskussion um die Ausnahmen siehe u. a. Amlinger 

et al. (2014a, 2014b, 2014c).

TABELLE 2

Tarifsteigerung 2014*

Angaben in Prozent*  

Wirtschaftsbereich West Ost Gesamt

Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 2,6 2,2 2,5

Energie- und Wasserversorgung, Bergbau 1,3 1,6 1,4

Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 2,9 2,9 2,9

Investitionsgütergewerbe 3,1 3,0 3,1

Verbrauchsgütergewerbe 2,2 2,2 2,2

Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 2,8 3,4 2,8

Baugewerbe 2,8 3,5 3,0

Handel 3,2 3,2 3,2

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2,5 2,7 2,5

Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe 2,4 2,4 2,4

Priv. Dienstleistungen, Organ. o. Erwerbszweck 3,0 5,1 3,5

Gebietskörperschaften, Sozialversicherung 3,5 3,4 3,5

Gesamte Wirtschaft 3,0 3,5 3,1

* Jahresbezogene Erhöhung der tariflichen Grundvergütung 2014 gegenüber 2013.

Quelle: WSI-Tarifarchiv, Stand: 31.12.2014.
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–  Mindestlohnkommission mit je drei Vertretern der Spit-

zenverbände von Arbeitgebern und Gewerkschaften 

sowie zwei beratende Mitglieder aus der Wissenschaft 

und einem bzw. einer Vorsitzenden

–  Vorschlag der Kommission zur Anpassung des Mindest-

lohns alle zwei Jahre, erstmals zum 1.1.2017.

Nach der Verabschiedung des Mindestlohngesetzes kon-

zentrierte sich die fachliche Diskussion vor allem auf die 

Frage der effektiven Umsetzung und Kontrolle des Mindest-

lohns (zum Überblick Schulten et al. 2014).

Weiterer Inhalt des Tarifautonomiestärkungsgesetzes 

war die Ausweitung des Geltungsbereiches des Arbeitneh-

mer-Entsendegesetzes auf alle Branchen. Bislang war zur 

Aufnahme einer neuen Branche in das Gesetz jeweils eine 

Gesetzesnovelle erforderlich. Entsprechend schwierig und 

langwierig gestalteten sich die Verfahren.

Außerdem wurde im Tarifvertragsgesetz das bislang erfor-

derliche Quorum einer Tarifbindung von mindestens 50 % 

gestrichen. Voraussetzung einer Allgemeinverbindlicher-

klärung ist nur noch, dass sie im öffentlichen Interesse ge-

boten erscheint. Dies ist der Fall, wenn der Tarifvertrag in 

seinem Geltungsbereich überwiegende Bedeutung erlangt 

hat oder die Absicherung der Wirksamkeit der Tarifverträ-

ge gegen die Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklung eine 

Allgemeinverbindlicherklärung verlangt. Damit kam der 

Gesetzgeber den seit Jahren erhobenen Forderungen der 

Gewerkschaften zumindest teilweise nach (vgl. zur Diskus-

sion WSI-Mitteilungen 2012).

3.1.2 Tarifeinheitsgesetz

Im Dezember 2014 beschloss das Bundeskabinett den Ent-

wurf eines Tarifeinheitsgesetzes, dem zwei Referentenent-

würfe und eine intensive öffentliche Debatte vorausgegangen 

waren. Seit der Aufgabe des Grundsatzes der Tarifeinheit 

durch das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Jahre 2010 (4 AZR 

549/08) können für dieselbe Beschäftigtengruppe unter-

schiedliche Tarifverträge konkurrierender Gewerkschaften 

gleichzeitig zur Anwendung gelangen. Dies betrifft typi-

scherweise Fälle, wo DGB-Gewerkschaften und Berufsge-

werkschaften im selben Tarifbereich tarifpolitisch aktiv sind. 

Eine solche „Tarifkollision“ soll durch das neue Gesetz nach 

dem betrieblichen Mehrheitsprinzip aufgelöst werden. Das 

heißt, es soll der Tarifvertrag zur Geltung kommen, der von 

der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Betrieb 

abgeschlossen wurde. Die Minderheitsgewerkschaft soll ein 

Nachzeichnungsrecht für den Mehrheitstarifvertrag bekom-

men. 

Das vorgesehene Gesetz ist zwischen den beteiligten 

Verbänden und Gewerkschaften sehr umstritten. Die Bun-

desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 

begrüßte den Gesetzentwurf. Die Berufs- bzw. Spartenge-

werkschaften lehnten das Gesetz ab, weil es ihrer Auffassung 

nach die Tarifautonomie beschneidet und das Streikrecht 

beeinträchtigt und haben deshalb Verfassungsklage ange-

kündigt. Die DGB-Gewerkschaften sind gespalten. Die Ver-

einte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), die Gewerkschaft 

Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft (GEW) lehnten das Gesetz 

ebenfalls grundsätzlich ab. Die Eisenbahn- und Verkehrs-

gewerkschaft (EVG) lehnte das Gesetz in der vorliegenden 

Form ab, weil der verwendete Betriebsbegriff für den Be-

reich der Deutschen Bahn AG nicht praktikabel sei. Für das 

Gesetz sprachen sich dagegen die IG Metall und die IG BCE 

aus. Sie sahen keine direkte Beeinträchtigung des Streik-

rechts, mahnten aber eine Reihe von Detailänderungen an. 

Der DGB beschloss nach intensiver Beratung eine Stellung-

nahme (DGB 2014), die der DGB-Vorsitzende Reiner Hoff-

mann so zusammenfasste: „Der DGB in Gänze lehnt das 

Ansinnen einer gesetzlichen Regelung nicht ab“ (Einblick 

21.11.2014). 

In der Rechtswissenschaft gab es überwiegend kritische 

Stimmen. Zum einen wurde die Verfassungsmäßigkeit der 

vorgesehenen Regelungen bezweifelt (Däubler 2015; Diete-

rich 2014; Hensche 2014; Thüsing 2014; Greiner 2014), zum 

anderen wurden (zusätzlich) die Praktikabilität und Prob-

lemangemessenheit einer gesetzlichen Regelung zur Ta-

rifeinheit infrage gestellt (Preis 2014; Bayreuther 2013). Al-

ternativ wurden erneut Vorschläge zur unmittelbaren 

gesetzlichen Regelung von Streik und Aussperrung in Un-

ternehmen der Daseinsvorsorge zur Diskussion gestellt 

(Franzen et al. 2012).

3.2 Tarifliche Branchenmindestlöhne

Bereits weit im Vorfeld der konkreten Mindestlohngesetz-

gebung reagierte die praktische Tarifpolitik auf die politische 

Diskussion. In mehreren Branchen wurden vor Inkrafttreten 

des Gesetzes Mindestlohntarifverträge ab  ge schlossen, die 

aus Sicht der Gewerkschaften der Heranführung der teils 

sehr niedrigen Tarifentgelte an das Mindestlohnniveau die-

nen sollten und aus Sicht der Arbeitgeberverbände auf die 

möglichst weitgehende Ausnutzung des Übergangszeitraums 

von zwei Jahren zielten. So wurde im Sommer 2013 im Fri-

seurgewerbe als klassischer Niedriglohnbranche ein Mindest-

lohntarifvertrag abgeschlossen. Im Januar 2014 erfolgte ein 

Abschluss für die Fleischindustrie und im Juli 2014 kam ein 

Tarifvertrag für den Bereich Land- und Forstwirtschaft, Gar-

tenbau hinzu. Keine Einigung gelang in den Bereichen Hotel- 

und Gaststättengewerbe und im Taxigewerbe. In beiden Bran-

chen erklärten die Gewerkschaften das Scheitern der 

Verhandlungen, nachdem die Arbeitgeberverbände teils Ver-

schlechterungen von Tarifbedingungen sowie sehr niedrige 

Tarifentgelte für die Übergangszeit gefordert hatten. 

Zum Jahresende bestanden für 18 Wirtschaftszweige 

branchenspezifische Mindestlöhne. Insgesamt arbeiten in 

diesen Branchen rund 4,6 Mio. Beschäftigte. Diese Min-

destlöhne bewegen sich je Branche und regionalem Tarif-

gebiet zwischen 7,20 und 14,20 €/Stunde. 

In sechs Branchen liegen die Mindestlöhne noch unterhalb 

von 8,50 €. Hier wird die Ausnahmeregelung des Mindest-
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und 2,8 % (Übersicht 2). Die Erfahrung zeigt allerdings, dass 

diese tariflichen Steigerungsraten nur begrenzten Einfluss 

auf die anlaufenden Tarifrunden haben. Stufenanhebungen 

fallen in aller Regel niedriger aus als die Tarifsteigerungen 

in der ersten Phase eines mehrteiligen Tarifabschlusses.

Nach der Abschwächung der konjunkturellen Entwick-

lung im Jahresverlauf 2014 rechnen die Wirtschaftsinstitu-

te für 2015 mehrheitlich mit einer leichten Belebung der 

Wirtschaft. Das Institut für Makroökonomie und Konjunk-

turforschung (IMK) prognostiziert einen realen Anstieg des 

Bruttoinlandsprodukts um 1,6 %. Der verhalten positive 

Trend am Arbeitsmarkt wird sich dieser Prognose zufolge 

fortsetzen und die Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich „in 

kleinen Schritten“ zurückgehen (IMK 2014).

Auch in der Tarifrunde 2015 stehen Forderungen nach 

deutlichen Steigerungen der Tarifentgelte im Mittelpunkt. 

Die bislang bekannten Tarifforderungen bewegen sich über-

wiegend um 5,5 %. Qualitative Forderungen beziehen sich 

in der Metallindustrie auf die Einführung einer Bildungs-

teilzeit und die Verbesserung der Altersteilzeit und in der 

chemischen Industrie auf die Weiterentwicklung des Tarif-

vertrags Demografie und Lebensarbeitszeit sowie den Aus-

bau des Demografiefonds.

Nach dem Kündigungsterminkalender werden im ersten 

Halbjahr 2015 folgende größere Tarifbereiche das Tarifge-

schehen bestimmen: Es beginnen die Metallindustrie und 

der Öffentliche Dienst (Länder), wo die Verträge Ende 2014 

ausliefen. Zwischen Ende Februar und April enden die re-

gionalen Verträge in der chemischen Industrie und zwi-

schen März und Mai folgen die Tarifbereiche des Einzel-

handels sowie des Groß- und Außenhandels.

lohngesetzes genutzt. In diesen Branchen gibt es Stufenpläne 

zur weiteren Anhebung der untersten Tarifvergütungen auf 

mindestens 8,50 €/Stunde und darüber hinaus. Zu diesen 

Branchen gehören:

–  Fleischindustrie: Im Oktober 2015 wird der Mindestlohn 

von 8,00 € auf 8,60 € und im Dezember 2016 auf 8,75 € 

angehoben. 

–  Friseurgewerbe: Hier steigt der 2013 vereinbarte allge-

meinverbindliche Mindestlohn im August 2015 auf ein-

heitliche 8,50 €.

–  Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau: Die untersten 

Lohngruppen von 7,20/7,40 € (Ost/West) steigen im Ja-

nuar 2016 auf 7,90/8,00 € und dann im Januar 2017 auf 

einheitlich 8,60 € und im November 2017 auf 9,10 €.

–  Leih-/Zeitarbeit: Hier wird der Mindestlohn Ost von 

7,86 € im April 2015 auf 8,20 € und im Juni 2016 auf 

8,50 € angehoben.

–  Textil- und Bekleidungsindustrie Ost: Hier wird der 

Mindestlohn von 7,50 € zum Januar 2016 auf 8,25 € und 

im November 2016 auf 8,75 € angehoben.

–  Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft 

Ost inkl. Berlin: Der Mindestlohn von 8,00 € wird zum 

Juli 2016 auf 8,75 € angehoben.

4. Ausblick auf die Tarifrunde 2015

Die bereits vorliegenden Tarifanhebungen für 2015 bewegen 

sich, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, zwischen 2,0 

ÜBERSICHT 2

Vereinbarte Tarifanhebungen für 2015

Tarifbereich % ab … 2015 bis …

Bankgewerbe 2,1 * 07 04/2016

Bauhauptgewerbe West (inkl. Berlin-Ost)/Ost (ohne Berlin-Ost) 2,6/3,3 06 04/2016

Brauereien Bayern 2,7 03 02/2016

Deutsche Telekom AG 2,1 02 01/2016

Druckindustrie 1,0 04 03/2016

Eisen- und Stahlindustrie (o. Saarland) 1,7 05 10/2015

Kautschukindustrie 2,8 09 05/2016

Maler- und Lackiererhandwerk (o. Saarland) 2,55 06 04/2016

Öffentlicher Dienst (Bund, Gemeinden) 2,4 03 02/2016

Papier verarbeitende Industrie 2,6 11 10/2016

Süßwarenindustrie Ost 2,6 03 12/2015

Textil/Bekleidung
60 € Sockel

2,4
06/
06/2016 01/2017

* + 150 € Einmalzahlung. 

Quelle: WSI-Tarifarchiv, Stand: 31.12. 2014. 
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